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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Entscheidungs grundlage werden von der Öffentlichkeit und von Investoren 
immer umfang reichere Informationen gefordert. Neben Finanz informationen 
wird auch der Bedarf nach nicht finanziellen Informationen größer. Dabei geht 
es nicht nur um Investitions entscheidungen. So wollen Verbraucher bei Konsum-
entscheidungen wissen, woher die Waren stammen, oder arbeits suchende 
Menschen, mit wem sie es in Zukunft zu tun haben werden.

Nichtfinanzielle Informationen wurden bisher freiwillig veröffentlicht. Mit dem 
Inkraft treten des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (CSR-RLUG) und seiner 
Erstanwendung für Geschäfts jahre, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen, 
gibt es nun für mehr als 500 Unternehmen in Deutschland eine Pflicht zur Bericht
erstattung von nicht finanziellen Informationen.

Für das Geschäfts jahr 2017 haben bestimmte kapital markt orientierte Unternehmen 
sowie Banken und Versicherungen ab einer bestimmten Größe erstmals ihre Lage-
berichte um eine nichtfinanzielle Berichterstattung nach CSR-RLUG erweitert.

Anhand von fünf Mindest aspekten und entlang der durch die Unternehmens
leitung verfolgten Management ansätze hinsichtlich nicht finanzieller Themen soll 
ein breiter Adressaten kreis mit entscheidungs relevanten Informationen versorgt 
werden. Diese umfassen neben Konzepten und deren Ergebnissen auch Risiken 
sowie nicht finanzielle Leistungs indikatoren.

Neben kurzen Erläuterungen zu den handels rechtlichen Anforderungen und etwaiger 
Konkretisierungen durch den Deutschen Rechnungs legungs Standard Nr. 20 (DRS 20) 
finden Sie in dieser Studie die Ergebnisse und Erkenntnisse aus unserer Auswertung 
der nicht finanziellen Bericht erstattung von 129 Unternehmen aus dem Dax 160 
(Dax 30, MDax, SDax und TecDax). Darüber hinaus sprechen wir Empfehlungen 
für die Weiter entwicklung der nicht finanziellen Bericht erstattung aus und zeigen 
Ihnen gelungene Praxis beispiele aus dem ersten Anwendungs jahr.

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Alexander Bassen von der Universität Hamburg für 
die wertvolle Zusammen arbeit bei der Zusammen stellung der Studien ergebnisse 
und wünschen Ihnen eine spannende und aufschluss reiche Lektüre.

Vorwort

Petra Justenhoven
Mitglied der Geschäftsführung

Nicolette Behncke
Partnerin Sustainability Services

Prof. Dr. Inge Wulf
Technische Universität Clausthal
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Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

A Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

Rund 50 % der 
Dax 30-Unter-
nehmen binden 
die Sustainable 
Development 
Goals (SDGs) 
in ihre Bericht-
erstattung ein.

Über die Hälfte der 
Dax 160-Unter-
nehmen operieren 
mit Kurz darstellung 
und Lage berichts-
verweis.

Über zwei Drittel 
der Unternehmen 
berichten zu 
fünf Aspekten.

Zwei Drittel der 
berichteten Kenn-
zahlen betreffen 
Arbeit nehmer- und 
Umweltbelange.

Lediglich für Umwelt-
belange wird im 
Durch schnitt mehr 
als ein quantitatives 
Ziel berichtet.

Von Dax 30-Unter-
nehmen werden 
doppelt so viele 
qualitative Ziele 
zu Sozial belangen 
berichtet wie in den 
anderen Börsen-
segmenten.

Der Dax 30 führt 
deutlich bei 
quantitativen 
Zielsetzungen.

Es erfolgt keine 
Bericht erstattung 
von wesentlichen 
nichtfinanziellen 
Risiken (netto).

Ein Drittel der Unter-
nehmen berichtet 
mindestens zu einem 
nicht wesentlichen 
nichtfinanziellen 
Risiko.

Nur 8 % der Unter-
nehmen weisen auf 
Beträge im Konzern- 
bzw. Jahres abschluss 
hin.

Zwei Drittel der 
Unternehmen lassen 
ihre nichtfinanzielle 
Bericht erstattung 
extern prüfen.

Knapp drei Viertel 
der Unternehmen 
lassen sich durch 
den Abschluss prüfer 
prüfen.

Die nichtfinanzielle 
Bericht erstattung im 
Dax 160 ist durch-
schnittlich circa 
23 Seiten lang.

Jedes fünfte der 
SDax-Unternehmen 
berichtet auf weniger 
als zehn Seiten.

59 % der Dax 160- 
Unter nehmen nutzen 
die Global Reporting 
Initiative (GRI) 
als Rahmen werk.

Im TecDax wählen 
46 % der Unter-
nehmen einen 
gesonderten Bericht 
auf der Internet seite 
als Berichts form.

Nur 27 % der Unter-
nehmen berichten 
inner halb des Lage-
berichts, ein eigen-
ständiger Bericht ist 
klarer Favorit.
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Zusammenfassung

Vertrauen aufzubauen und zu erhalten war niemals wichtiger und heraus-
fordernder. Neben der etablierten Finanz bericht erstattung rücken bei den Stake-
holdern der Unternehmen immer mehr nichtfinanzielle Themen in den Fokus. 
Bisher war die freiwillige Nachhaltigkeits bericht erstattung eine nahe liegende 
Quelle, um holistisch vertrauens basierte Entscheidungen zu treffen. Durch die 
Pflicht bericht erstattung aufgrund des CSRRLUG wurde für einen gewissen 
Unternehmens kreis die Möglichkeit geschaffen, weiter Vertrauen aufzubauen.

Für die (Konzern)Lage berichte des Geschäfts jahres 2017 waren erstmals die 
Regelungen zur nichtfinanziellen (Konzern-)Erklärung (NFE) zu beachten. Die 
handels rechtlichen Vorschriften enthalten eine Viel zahl von Wahl rechten, beispiels-
weise für die Verortung der Berichte und deren inhaltliche Prüfung sowie Gestaltungs 
und Auslegungs spiel räume, wie z. B. Wesentlichkeits hürden und die Ausgestaltung 
der Inhalte der NFE. Diese Studie gibt Einblick in die praktische Umsetzung der 
ersten Berichts und Prüfungs saison der 129 betrachteten Dax 160Unternehmen und 
offenbart in Teilen erhebliche Unterschiede sowie auch Entwicklungs potenziale.

Verortung
Die handels rechtlich vorgesehenen zahlreichen Wahl rechte zur Verortung der NFE 
wurden von den Unternehmen umfangreich in Anspruch genommen. Gemeinsam 
haben die untersuchten Dax 160Segmente, dass die nichtfinanzielle Bericht
erstattung größten teils außerhalb des (Konzern-)Lage berichts erfolgt (insbesondere 
im SDax und TecDax) und sich der eigenständige Bericht damit als klarer Favorit 
heraus gebildet hat. Dabei wählten Dax 30-Unternehmen deutlich häufiger als die 
anderen Segmente die Möglichkeit der vollständigen Integration in ein anderes 
Berichts werk. Im TecDax hat sich die Mehrheit der Unternehmen für einen 
eigenständigen Bericht auf der Internetseite entschieden.

Umfang
Über alle betrachteten Börsen segmente liegt der Umfang der Bericht erstattung 
durchschnittlich bei circa 23 Seiten. Die größte Konzentration liegt zwischen zehn 
und 19 Seiten. Allerdings ist die Band breite von zwei bis über 100 Seiten sehr groß.

Rahmenwerke
Als Rahmen werk für die nichtfinanzielle Bericht erstattung wurden die Konzepte 
der Global Reporting Initiative (GRI) mit 59 % über alle Segmente am meisten 
angewendet (GRI G4 oder GRI-Standards). Während im Dax 30 kein Unternehmen 
den Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeits kodex (DNK) als führendes Rahmen werk 
anwendete, war der Anteil im SDax und TecDax mit 26 % bzw. 35 % vergleichs
weise hoch. Mit 22 % war die Anwendung sonstiger Rahmen werke im MDax am 
höchsten, welche im Wesentlichen den UN Global Compact, das europäische Eco
Management and Audit Scheme (EMAS) sowie die UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) umfasst. Trotz der Viel zahl verfügbarer Rahmen werke haben 19 % der 
Dax 160Unternehmen kein Rahmen werk genutzt. Der Anteil der Unternehmen, die 
sich ausschließlich an die handels rechtlichen Vorgaben hielten, war im TecDax und 
SDax mit 31 % bzw. 26 % am höchsten.

B Zusammenfassung
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Zusammenfassung

Geschäftsmodell
Das CSRRLUG schafft erstmals die handels rechtliche Pflicht, über das Geschäfts
modell zu berichten. 85 % der betrachteten Unternehmen operieren mit Verweisen auf 
die Darstellung des Geschäfts modells im Lage bericht, welche über die Anwendung des 
DRS 20 bereits in der Vergangenheit verpflichtend war, vermutlich um Redundanzen 
zu vermeiden. Knapp über die Hälfte der Unternehmen reichert diesen Verweis mit 
einer Kurz darstellung in der nichtfinanziellen Bericht erstattung an.

Wesentlichkeit
Ausführungen zu Wesentlichkeits überlegungen sind kein Pflicht bestandteil 
der nichtfinanziellen Bericht erstattung. Umso erfreulicher ist es, dass eine 
große Mehrheit der Unternehmen ihre Adressaten über ihre Überlegungen und 
angewendete Methoden informierten. Erwartungs gemäß stellen dabei 91 % der 
Dax 160Unternehmen recht einheitlich auf die aus der Lage bericht erstattung 
bekannte Geschäfts relevanz ab. Immerhin drei Viertel der Dax 160Unternehmen 
greifen den vom CSR-RLUG neu eingeführten Tatbestand der Auswirkungs relevanz 
in ihrer Bericht erstattung auf. Dies erfolgt mit 85 % bei Dax 30-Unternehmen am 
häufigsten und mit 66 % im SDax am wenigsten. Die Tatsache, dass immerhin 
71 % der Unternehmen hinsichtlich der Wesentlichkeits beurteilung von einer 
Stake holder befragung berichten, zeigt die stark divergierenden Wesentlichkeits-
definitionen zwischen Handels gesetz buch (HGB) und beispiels weise GRI und 
verdeutlicht die damit einher gehende Komplexität für den Ersteller, die häufig in 
einer mehr dimensionalen Betrachtung der Wesentlichkeit mündete.

Mindestaspekte
Die handels rechtlichen Anforderungen geben fünf Mindestaspekte vor (Umwelt
belange, Arbeitnehmer belange, Sozial belange, Achtung der Menschen rechte 
sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung). 69 % der betrachteten 
Unternehmen berichten über fünf Aspekte. Entsprechend machen deutlich 
weniger Unternehmen von der Möglichkeit Gebrauch, über mehr oder weniger als 
fünf Aspekte zu berichten. Somit folgen die Anwender grund sätzlich sehr stark der 
vom Gesetz geber vorgegebenen Struktur. Allerdings hat ein SDax-Unternehmen 
sogar nur einen Aspekt als wesentlich identifiziert. Alle Unternehmen berichten zu 
Arbeit nehmer belangen. Neben den Mindestaspekten wird am häufigsten über die 
Themen Kunden zufriedenheit und Produkt sicherheit berichtet.

Konzepte und Leistungsindikatoren
Die nichtfinanzielle Bericht erstattung orientiert sich an den von der Unternehmens-
leitung verfolgten Management ansätzen bezogen auf die Aspekte bzw. Sach verhalte. 
Die Darstellung der sogenannten Konzepte umfasst neben verfolgter Ziele und Maß-
nahmen auch Aussagen zur Ziel erreichung. Dies findet gewöhnlich analog zur Finanz-
bericht erstattung mithilfe von Leistungs indikatoren statt. Dabei ist der prozentuale 
Anteil der Kenn zahlen für den Aspekt Arbeitnehmer belange an allen berichteten 
Kenn zahlen der NFEs mit 37 % am höchsten, gefolgt von den Umwelt belangen mit 
27 %. Im Durch schnitt werden für den Aspekt Arbeitnehmer belange 4 Kenn zahlen 
und für den Aspekt Umwelt belange 3 Kennzahlen berichtet. Eher selten nutzen die 
betrachteten Unternehmen nichtfinanzielle Leistungs indikatoren zur Steuerung.
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Zusammenfassung

Maßgrößen für Ziele
Mangels Normierung der Darstellung von Zielen und deren Erreichung kommen 
hierfür qualitative oder quantitative Maß größen in Betracht. Aktuell präferieren 
die meisten Unternehmen eine qualitative Darstellung von Zielen und deren 
Ergebnissen. Lediglich bei den Umwelt belangen gibt es über alle betrachteten 
Unternehmen mit 1,3 eine quantitative Ziel formulierung größer als eins.

Nichtfinanzielle Risiken
Eine Berichterstattung zu wesentlichen nichtfinanziellen Risiken nach Maß nahmen 
zur Risiko mitigation (netto) findet nicht statt. Dies ist in erster Linie der hohen 
Hürde des mehr fachen Wesentlichkeits vorbehalts für die Berichts pflicht über nicht-
finanzielle Risiken geschuldet. Zumindest einzelne Unternehmen weisen auf nicht 
wesentliche nichtfinanzielle Risiken hin, die nicht den Wesentlichkeits vorbehalt 
erfüllen. In diesem Zusammenhang erwies sich die Negativ erklärung bzw. Fehlanzeige 
von wesentlichen nichtfinanziellen Risiken als sehr Transparenz fördernd.

Hinweise zu Beträgen im Konzern- bzw. Jahresabschluss
Lediglich 8 % der betrachteten Unternehmen weisen auf Zusammen hänge zwischen 
der nichtfinanziellen Bericht erstattung und im Konzern- bzw. Jahres abschluss 
gemachten Beträgen hin. Die Verknüpfung von Beträgen im Konzern- bzw. Jahres-
abschluss mit der nichtfinanziellen Bericht erstattung kann als ein erster zaghafter 
legislativer Schritt in Richtung integrierte Bericht erstattung interpretiert werden, 
der von den Unternehmen aber eher als formale Übung aufgegriffen worden ist.

Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung
Trotz der Freiwilligkeit einer extern durch geführten inhaltlichen Prüfung der 
nichtfinanziellen Bericht erstattung hat sich diese mit 67 % zum Markt standard 
entwickelt. Im Dax 30 lässt lediglich ein Unternehmen nicht prüfen, wohingegen im 
TecDax lediglich 48 % auf eine externe Prüfung zurück greifen. Dabei lassen 74 % 
der Unternehmen die Prüfung vom gesetzlichen Abschluss prüfer durch führen und 
wählen mit 94 % eine begrenzte Prüfungs sicherheit.

Fazit
Die Ergebnisse machen deutlich, dass die CSR-Berichts landschaft ein recht 
heterogenes Bild abgibt und Entwicklungs potenziale durchaus erkennbar sind. 
Da dies insbesondere die für die Adressaten wichtige Vergleichbarkeit der Bericht-
erstattung erschwert, ist mittel fristig eine Anpassung der Regulierung zu erwarten. 
Allerdings wären früh zeitige und überstürzte neue Regulierungen wenig dienlich, 
da die CSR-Richtlinien vorgaben noch nicht die Zeit hatten, sich im Unternehmens-
umfeld hinreichend zu etablieren und einzuspielen. Immerhin ist festzustellen, dass 
infolge der zahl reichen Diskussionen in den Unternehmen, insbesondere auch im 
Kontroll gremium des Aufsichts rats, insgesamt ein „CSR-Ruck“ durch Deutschland 
gegangen ist, was die Befassung mit nichtfinanziellen Themen und ihrer Außen-
darstellung anbelangt. Wir empfehlen daher den Berichts erstellern, diesen 
Schwung in der CSR-Diskussion zu nutzen, um Themen und Bericht erstattung 
weiter zu entwickeln. Denn in Zukunft ist eher mit steigenden regulatorischen 
Anforderungen und Erwartungen der Markt teilnehmer zu rechnen.
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Hintergrund

C Hintergrund

Einleitung
Die Bericht erstattung über nichtfinanzielle Themen in Lage berichten ist nicht völlig 
neu. Große Kapital gesellschaften und Konzerne haben die für die Geschäfts tätigkeit 
bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungs indikatoren in die Analyse des Geschäfts
verlaufs und der Lage der Gesellschaft einzubeziehen, soweit sie für das Verständnis 
von Bedeutung sind. In diesem Zusammen hang sind auch quantitative Angaben 
vorgeschrieben, sofern quantitative Größen zur internen Steuerung nichtfinanzieller 
Themen heran gezogen werden. Zudem verfügen viele Unternehmen über zum Teil 
lang jährige Erfahrungen mit der Kommunikation ökologischer und gesellschaftlicher 
bzw. sozialer Themen in der Nachhaltigkeits bericht erstattung auf freiwilliger Basis.

Um die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der Unternehmen von 
öffentlichem Interesse hervorzuheben sowie eine Konsistenz und Vergleichbarkeit 
der nichtfinanziellen Informationen zu schaffen, setzte der Gesetz geber der 
Europäischen Union mit der EU-CSR-Richtlinie auf eine unions weite Lösung, die 
durch das CSR-RLUG in deutsches Handels recht umgesetzt wurde.

Diese Gesetzes änderung verpflichtet große kapitalmarkt orientierte Unternehmen, 
Kredit institute und Versicherungs unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, erstmals 
für Geschäfts jahre ab 1. Januar 2017, eine nichtfinanzielle Erklärung zu erstellen, 
und ist mit Heraus forderungen verbunden: Zum einen waren aufgrund der prinzipien-
basierten handels rechtlichen Regelungen und in der Folge gewissen Auslegungs- und 
Gestaltungs spielräumen Unternehmens entscheidungen bezüglich beispiels weise 
Berichts variante, Umfang, Struktur und konkrete Inhalte betreffende Einzel angaben 
zu den nichtfinanziellen Belangen zu treffen. Zum anderen war in Unternehmen zu 
entscheiden, wie die von der EU-CSR-Richtlinie in das CSR-RLUG durch gereichten 
Wahl rechte umgesetzt werden, z. B. die Verortung der nichtfinanziellen Erklärung 
im Lagebericht oder als gesonderter nichtfinanzieller Bericht, die Wahl eines Rahmen-
werks oder der freiwilligen inhaltlichen Prüfung.

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die erstmals für das Berichts jahr 2017 
vorliegenden nichtfinanziellen Erklärungen bzw. Berichte aller im Dax 30, MDax, 
SDax und TecDax gelisteten Unternehmen genauer zu betrachten, um Aufschluss 
über die Praxis umsetzung in der ersten Berichts periode zu erhalten. Eingangs 
werden kurz die Vorgehens weise und Daten grundlage erläutert. Anschließend 
werden systematisch auswertungs relevante Sach verhalte unter Berück sichtigung 
gegebenen falls vorhandener Gestaltungs möglichkeiten dargestellt, die Umsetzung 
in den Dax 160Unternehmen kritisch beleuchtet und Empfehlungen für zukünftige 
Bericht erstattungen abgeleitet. Zudem werden Praxis beispiele aus NFEs der ersten 
Berichts saison dargestellt – mit dem Ziel, die Beobachtungen und Empfehlungen zu 
unter streichen.
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Hintergrund

Abb. 1 Auszüge aus dem Auswertungsfragebogen

Vorgehensweise und Datengrundlage der Untersuchung
Gegen stand der Untersuchung sind die NFEs auf Konzern ebene. Die NFEs werden 
im Hinblick auf die folgenden Punkte unter sucht: Verortung und Umfang der 
Berichte, Nutzung von Rahmen werken, Methoden zur Wesentlichkeits bestimmung 
sowie die Praxis umsetzung zentraler Berichts inhalte wie Geschäfts modell, Anzahl 
nichtfinanzieller Aspekte und nichtfinanzieller Risiken wie auch Prüfungs vorgehen 
und Prüfungs tiefe.
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Hintergrund

• 1&1 Drillisch
• Aareal Bank
• Adidas
• ADVA Optical Networking 
• Airbus
• AIXTRON
• Allianz
• Aroundtown
• Axel Springer
• BASF
• Bayer 
• Bechtle 
• Beiersdorf
• Bilfinger
• Biotest
• BMW
• Brenntag
• CANCOM
• CEWE Stiftung
• Commerzbank
• CompuGroup Medical
• Continental
• Covestro
• CTS Eventim
• Daimler
• Delivery Hero
• Deutsche Bank
• Deutsche Börse
• Deutsche Pfandbriefbank
• Deutsche Post
• Deutsche Telekom
• Deutsche Wohnen
• DEUTZ
• Dialog Semiconductor
• Diebold Nixdorf
• DMG MORI
• Drägerwerk
• Dürr
• E.ON
• ElringKlinger
• Evonik Industries
• Evotec
• Fielmann
• Fraport

• freenet
• Fresenius 
• Fresenius Medical Care 
• FUCHS PETROLUB
• GEA Group
• Gerresheimer
• GFT Technologies
• Grammer
• GRENKE
• Hannover Rück
• HapagLloyd
• HeidelbergCement
• Henkel
• HHLA
• HORNBACH Baumarkt
• Hugo Boss
• Hypoport
• INDUS Holding
• innogy
• JENOPTIK
• Jungheinrich
• K+S
• KION GROUP
• Klöckner
• Koenig & Bauer
• Krones
• LANXESS
• LEG IMMOBILIEN
• LEONI
• Linde
• Lufthansa
• Merck
• MLP Finanzberatung
• MTU Aero Engines
• Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft
• NEMETSCHEK
• Nordex
• NORMA Group
• OSRAM
• PATRIZIA Immobilien
• Pfeiffer Vacuum
• ProSiebenSat.1 Media
• Puma

• QIAGEN
• RATIONAL
• Rheinmetall
• Rhön-Klinikum
• RIB Software
• Rocket Internet
• RTL interactive
• RWE
• S&T
• SAF-Holland
• Salzgitter
• SAP
• Sartorius
• Schaeffler Technologies
• Scout24
• SGL CARBON 
• Siltronic
• Sixt
• SMA Solar Technology
• Software
• STADA Arzneimittel
• Ströer
• Südzucker
• Symrise
• TAG Immobilien
• TAKKT
• Talanx
• Tele Columbus
• Telefónica Germany
• Uniper
• United Internet
• Volkswagen
• Vonovia
• Vossloh
• VTG
• Wacker Chemie
• Wacker Neuson
• WashTec
• Wirecard
• Wüstenrot & Württembergische
• XING
• Zalando

In die Analyse wurden die NFEs aller Dax 160Unternehmen einbezogen, die bis 
Ende März 2018 ihre nicht finanzielle Bericht erstattung veröffentlicht hatten. Von 
den insgesamt 160 Unternehmen hatten 31 Unternehmen bis zu diesem Zeit punkt 
keine NFE erstellt; entweder, weil ein vom Kalender jahr abweichendes Geschäfts-
jahr vorlag oder keine Berichts pflicht bestand, da vereinzelt das Mindest kriterium 
von 500 Mitarbeitern nicht erfüllt war. Die Grund gesamtheit der 129 Unternehmen 
verteilt sich wie folgt auf die Börsensegmente: 27 Dax, 41 MDax, 35 SDax und 
26 TecDaxUnternehmen.
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Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken

D  Verortung der nichtfinanziellen 
Erklärung und Nutzung von 
Rahmenwerken

1  Berichtsvarianten und Umfang der nichtfinanziellen Erklärung

Bedeutung der möglichen Berichtsvarianten in der Praxis
Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Der (Konzern-)Lage bericht ist um eine nichtfinanzielle (Konzern-)Erklärung zu 
erweitern. Dabei kommen unter schiedliche Ausgestaltungen infrage. Ist die nicht-
finanzielle Bericht erstattung Teil des Lage berichts, spricht man von einer nicht-
finanziellen Erklärung (NFE); findet sie außerhalb des Lage berichts statt, handelt 
es sich um einen gesonderten nichtfinanziellen Bericht (NFB). Die NFE kann ein 
besonderer Abschnitt innerhalb des Lage berichts sein oder alternativ vollständig 
in den Lage bericht integriert werden. Als gesonderter NFB kamen in der Praxis – 
mangels konkreter gesetzlicher Vorgaben und aufgrund der Möglichkeit, Rahmen-
werke zu nutzen, – verschiedene Varianten zur Anwendung.

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Ursprünglich hat 
der Gesetz geber die 
Erweiterung des  
Lage berichts als 
Berichts variante 
vorgesehen.

Im Hinblick auf die Verortung der Bericht erstattung konnten in der Praxis sechs 
Berichts varianten identifiziert werden. Bei zwei Berichts formaten ist die NFE im 
Lage bericht verankert – entweder als Integration oder als besonderer Abschnitt. 
Bei den vier anderen Berichts varianten, die abseits des Lage berichts verortet 
sind, ist zwischen Abschnitt im Geschäfts bericht, eigen ständigem Bericht (auf 
der Internet seite), Integration in den Nachhaltigkeits bericht und Kapitel im 
Nachhaltigkeits bericht zu unterscheiden.

der Unternehmen berichten inner-
halb des Lageberichts, ein eigen-

ständiger Bericht ist klarer Favorit.27 %
Nur
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Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken

Mit einem Anteil von 33 % wird am häufigsten ein eigen ständiger Bericht (auf der 
Internet seite) gewählt, während die Verortung als Kapitel eines Nachhaltigkeits-
berichts und eine volle Integration in den Lage bericht eher die Ausnahme dar-
stellen. Die anderen drei Berichts formate werden in etwa gleich häufig von den 
Unternehmen gewählt. Die meisten Unternehmen haben sich für eine Verortung 
abseits der Lage bericht erstattung und damit für einen NFB entschieden; bei 
Verortung der NFE in den Lage bericht dominiert ein Abschnitt im Lage bericht 
(21 %) deutlich im Vergleich zur vollen Integration in die Lage bericht erstattung 
(6 %). Insgesamt stellt jedes vierte Unternehmen seine nichtfinanziellen Themen 
integriert dar, wobei 19 % der Unternehmen die Integration in einen freiwilligen 
Nachhaltigkeits bericht vornehmen. Die Inanspruch nahme der Vielzahl der 
Berichts alternativen macht deutlich, dass die Intention des Gesetz gebers grund-
sätzlich richtig war, den Unternehmen einen großen Spiel raum zu geben, um es 
ihnen zu ermöglichen, soweit vorhanden, auf eine bestehende Nachhaltigkeits-
bericht erstattung aufzubauen bzw. die aus ihrer Sicht beste Kommunikation 
gegen über den Stake holdern zu wählen. Im Ergebnis wird durch die Viel zahl der 
Varianten allerdings die Vergleichbarkeit erschwert.

Abb. 2 Verortung der nichtfinanziellen Erklärung

33 %

21 %

19 %

18 %

6 %

3 %

eigenständiger Bericht 
(auf der Internet seite)

Abschnitt im  
Lage bericht

voll integriert in Nach
haltigkeits bericht

Kapitel im 
Geschäftsbericht

voll integriert in 
Lage bericht

Kapitel eines Nach
haltigkeits berichts

der Unternehmen im TecDax  
wählen einen gesonderten Bericht auf  

der Internetseite als Berichtsform.46 %

Die unterschiedlichen Verortungen und die damit verbundene Vielfalt an Berichts-
formaten gestalten sich bei den untersuchten 129 DaxUnternehmen wie folgt:
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Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken

Von den unter suchten Dax-Unternehmen wurde ein eigen ständiger Bericht am 
häufigsten von der Gruppe der TecDaxUnternehmen (46 %) gewählt, gefolgt von 
SDax-Unternehmen (34 %). Dagegen ist für Dax 30- und MDax-Unternehmen 
keine eindeutig dominierende Berichts variante zu identifizieren: Bei den MDax-
Unternehmen wurde der eigen ständige Bericht im Internet und der Abschnitt 
im Lage bericht jeweils gleich häufig (32 %) gewählt und bei den Dax 30-Unter-
nehmen finden sowohl die Integration in den Nachhaltigkeits bericht als auch die 
Integration in den Lage bericht und ein Kapitel im Geschäfts bericht mit jeweils 22 % 
am meisten Anwendung.

Ursächlich für diese Unterschiede könnte die weiter fort geschrittene Bericht-
erstattung über Nachhaltigkeit im Dax 30 und auch MDax sein. Während im SDax 
und TecDax viele Unternehmen infolge der neuen Bericht erstattungs pflicht erstmals 
über Nachhaltigkeit berichten und insofern häufig die eigen ständige Berichts variante 
wählen, greifen die größeren Unternehmen auf etablierte Formate zurück.

Abb. 3 Verortung der nichtfinanziellen Erklärung nach Börsensegmenten

eigenständiger Bericht (auf der Internetseite)

voll integriert in Lagebericht

Kapitel eines Nachhaltigkeitsberichts

Abschnitt im Lagebericht

voll integriert in Nachhaltigkeitsbericht

Kapitel im Geschäftsbericht

46 % 12 % 12 %26 % 4

34 % 29 % 323 %11 %

32 % 15 % 15 % 432 % 2

19 % 22 % 422 % 22 %11 %
Dax 30 
(n = 27)

MDax 
(n = 41)

SDax 
(n = 35)

TecDax 
(n = 26)

Eine Analyse der gewählten Berichts formate nach Börsen segmenten zeigt, dass 
der eigen ständige Bericht (auf der Internet seite) nicht für alle Börsen segmente die 
favorisierte Berichts variante darstellt.
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Empfehlungen
Unabhängig von der Berichts form sollte die Ziel setzung sein, es den Adressaten der 
Bericht erstattung einfach zu machen, an Informationen zu gelangen.

Dabei gilt es, einen Mittel weg zwischen unternehmens individuellen Besonderheiten 
und erhöhter Transparenz zu finden. Als Hilfe stellung hierfür kommen in Betracht:
• Orientierung an Branchen standards bzw. der Peergroup
• eindeutige Kenn zeichnung der Pflicht bestandteile bei Integration in andere 

Berichts formate (z. B. Lage- oder Nachhaltigkeits bericht)
• Verzicht auf zahl reiche parallele Berichts formate (nichtfinanzielle Erklärung, 

Nachhaltigkeits bericht, GRI-Bericht)

Perspektivisch empfehlen wir, eine volle Integration in den Lage bericht als mittel
fristiges Ziel einer vergleichbaren und kompakten Bericht erstattung anzustreben, 
welche eine integrierte Steuerung von Nachhaltigkeits themen wider spiegelt.

Beispiele

Machen Sie es Ihren 
Adressaten einfach.

Abb. 4 BMW Group, Sustainable Value Report 2017, S. 24 f.

Beispiel BMW: transparente Integration in den Nachhaltigkeits bericht durch Trennung von Pflicht bestandteilen (blau hinterlegt) 
und weiterführenden Detailangaben (weiß hinterlegt)

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Abb. 5  Merck Group, Corporate Responsibility Bericht 2017, Nichtfinanzieller Bericht,  
http://berichte.merckgroup.com/2017/cr-bericht/daten-fakten/nichtfinanzieller-bericht.html

Beispiel Merck: innovatives Onlineformat auf der Internetseite (einfache Navigation vom Allgemeinen zum Speziellen)  
als Primärberichterstattung verknüpft mit einer zusätzlich verfügbaren PDFVersion

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Abb. 6 Umfang der nichtfinanziellen Berichterstattung nach Seiten

21

45

28

20

15

< 10 10–19 20–29 30–39 > 40

Der Umfang der nichtfinanziellen Bericht erstattung beträgt im Durch schnitt der 
untersuchten Unternehmen circa 23 Seiten. Die Berichtsspanne reicht von zwei bis 
circa 100 Seiten und ist damit sehr groß. Sowohl für alle Dax 160Unternehmen als 
auch für die einzelnen Börsen segmente ist eine deutliche Konzentration der Seiten-
zahlen im Bereich von zehn bis 19 Seiten festzustellen.

berichtet jedes fünfte  
der SDax-Unternehmen.< 10

Seiten

Auf

Umfang der nichtfinanziellen Berichterstattung
Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

ist die nichtfinanzielle 
Berichterstattung im Dax 160 

durchschnittlich lang.23
Seiten

Circa

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Schaut man genauer hin, ist erkennbar, dass die TecDax-Unternehmen mit 31 % 
einen gleichen Anteil für zehn bis 19 Seiten und für 20 bis 29 Seiten haben.

Abb. 7 Umfang der Berichterstattung nach Börsensegmenten

<10 ≥4020–2910–19 30–39

15 % 31 % 31 % 8 % 15 %

20 % 37 % 17 % 20 % 6 %

15 % 37 % 24 % 12 % 12 %

15 % 33 % 15 % 22 % 15 %

16 % 35 % 22 % 15 % 12 %

Dax 30 
(n = 27)

Dax 160 
(n = 129)

MDax 
(n = 41)

SDax 
(n = 35)

TecDax 
(n = 26)

Im Durchschnitt beträgt der Umfang auch für die einzelnen Börsen segmente – 
mit Ausnahme der SDaxUnternehmen (durch schnittlich 20 Seiten) – jeweils 
circa 23 Seiten. Dies resultiert unter anderem daraus, dass der SDax mit 20 % am 
meisten Unternehmen hat, die weniger als zehn Seiten berichten und lediglich 
6 % der SDaxUnternehmen ihre Bericht erstattung auf mehr als 40 Seiten 
expandieren. Auch die Spanne der Seiten zahl ist mit fünf bis 60 Seiten für den 
SDax am geringsten. Den kürzesten NFB hat allerdings ein TecDaxUnter nehmen 
mit lediglich zwei Seiten erstellt.

Empfehlungen
Die Sichtung unter schiedlicher Bericht erstattungen zeigt: Struktur ist der Schlüssel 
zu einer guten Lesbarkeit. Dabei ist ein größerer oder geringerer Umfang der nicht-
finanziellen Bericht erstattung nicht per se als besser oder schlechter zu beurteilen, 
denn er hängt von mehreren Bestimmungs faktoren ab:
• Komplexität des Geschäfts modells
• Bedeutung der nichtfinanziellen Themen für das Geschäfts modell
• Fähigkeit des Unternehmens, über nichtfinanzielle Inhalte zu berichten 

(Vorhandensein von Management ansätzen, Kenn zahlen etc.)

Eine nach vollziehbare Struktur und Prägnanz (z. B. durch grafische Elemente) 
machen auch eine umfang reiche Bericht erstattung für die Adressaten leicht erfassbar.

Struktur ist der 
Schlüssel zu einer 
guten Lesbarkeit.

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

der Dax 160-Unternehmen  
nutzen GRI als Rahmenwerk.59 %

2  Nutzung von Rahmenwerken

Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Werden für die Erstellung der NFE Rahmenwerke genutzt, ist anzugeben, welches 
Rahmenwerk das Unternehmen verwendet hat.

Exkurs

• Werden Rahmenwerke herangezogen, ist in der nichtfinanziellen 
Berichterstattung anzugeben, auf welches Rahmenwerk sich das 
Unternehmen bezogen hat.

• Wird das Rahmenwerk nur in Teilen angewendet, muss ersichtlich sein, für 
welchen Teil der nichtfinanziellen Berichterstattung es Anwendung fand.

• Sollten mehrere Rahmenwerke genutzt werden, ist neben deren Nennung 
anzugeben, welche Bestandteile der Berichterstattung sich auf welches 
Rahmenwerk beziehen.

• Wird kein Rahmenwerk angewendet, fordert das Gesetz eine Erklärung 
(comply or explain).

Bei der Nutzung von Rahmenwerken  
ist auf folgende Feinheiten zu achten:

Auch bei Rahmen-
werken gilt 
Transparenz.

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Im Vergleich der Börsen segmente fällt auf, dass der vom Rat für Nachhaltige 
Entwicklung heraus gegebene Deutsche Nachhaltigkeits kodex (DNK) als nationales 
Rahmen werk nicht als führendes Rahmen werk von den Dax 30-Unternehmen 
verwendet wird. Der DNK wird jedoch bei den SDax- und TecDax-Unternehmen mit 
einem Anteil von 26 % bzw. 35 % recht häufig genutzt. Die häufigere Anwendung des 
DNK im Vergleich zur GRI in der SDax- und TecDax-Gruppe kann mit den weniger 
umfang reichen Berichts vorgaben des DNK erklärt werden. In vergleichbarem 
Ausmaß wird bei 26 % und 31 % der SDax bzw. TecDaxUnternehmen auf die 
Anwendung eines Rahmen werks verzichtet, wohin gegen ein Verzicht nur bei 
10 % der MDax- und immerhin bei 15 % der Dax 30-Unternehmen erfolgt. Bei den 
Dax 30-Unternehmen wird vor allem in der Berichts variante des eigen ständigen 
Berichts im Internet oder im Geschäfts bericht auf die Nutzung eines Rahmen-
werks verzichtet, wenn eine Rahmen werk nutzung bereits durch einen zusätzlich 
veröffentlichten Nachhaltigkeits bericht erfolgt.

Abb. 8 Genutzte Rahmenwerke für die Erstellung der nichtfinanziellen Erklärung

Deutscher Nachhaltigkeits
kodex (DNK)
14 %

sonstige
11 %

Global Reporting Initiative (GRI) 
GRIStandards

40 %

Global Reporting Initiative (GRI) 
GRI G4

19 %

keine Rahmenwerknutzung
16 %

Die Mehrheit aller 129 untersuchten DaxUnternehmen nutzt die Vorgaben der GRI 
als Rahmen werk für ihre nichtfinanzielle Bericht erstattung. Überein stimmend 
nutzen die Unternehmen bereits vorwiegend die GRI-Standards – anstelle von 
GRI G4 – für das Berichts jahr 2017, obwohl die GRIStandards erst spätestens seit 
Juli 2017 anzuwenden waren, also verpflichtend erst in der kommenden Berichts
saison Anwendung finden, wenn man frei willig einen GRI-Bericht veröffentlicht.

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Abb. 9 Genutzte Rahmenwerke in den Börsensegmenten

Dax 160 Dax 30 TecDaxMDax SDax
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In der Kategorie „sonstige“ sind weitere Rahmen werke zusammen gefasst. Das 
International-Integrated-Reporting-Council (IIRC)-Rahmen konzept für die 
Nachhaltigkeits bericht erstattung findet im Zusammen hang mit der NFE kaum 
Berück sichtigung. Unter den Dax 30 Unternehmen nutzt z. B. SAP dieses Rahmen
werk (siehe S. 28).

Börsen segment übergreifend finden sich weitere Anknüpfungs punkte in der Bericht-
erstattung mit dem UN Global Compact sowie dem europäischen Eco-Management 
and Audit Scheme (EMAS), während nur bei Dax 30- und MDax-Unternehmen 
zusätzlich die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen wie 
auch sehr vereinzelt die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) angewendet werden. Wenn auch nicht immer als Rahmen werk, 
so bindet fast jedes zweite Dax 30Unternehmen die SDGs in ihre nichtfinanzielle 
Bericht erstattung ein und verknüpft unternehmens spezifische Handlungs felder mit 
den Zielen der internationalen Staaten gemeinschaft.

der Dax 30-Unternehmen binden  
die SDGs in ihre Bericht erstattung ein.50 %

Rund

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Empfehlungen
Nicht jedes Rahmenwerk ist geeignet, um die nichtfinanziellen Aktivitäten eines 
Unternehmens abzubilden. Folgende Punkte können auf der Suche nach einem 
geeigneten Rahmenwerk helfen:
• Ausgangspunkt sollte der Adressatenkreis der Berichterstattung sein 

(z. B. international = GRI/IIRC, national = DNK).
• Das Rahmenwerk sollte die Komplexität der Geschäftstätigkeit und Bedeutung 

nichtfinanzieller Themen abdecken können.
• Eine Orientierung an der Branche bzw. Peergroup ist empfehlenswert.
• Eine Auseinandersetzung mit Berichtstrends (z. B. SDG oder TCFD) ist hilfreich.

Wir empfehlen, die sinnvolle Anwendung von Rahmenwerken zu hinterfragen und 
im Zweifel nicht nur einem Trend zu folgen; es gibt immer gute Gründe dafür, aber 
auch dagegen.

Beispiele

Es muss passen!

Abb. 10  Allianz Konzern und Allianz SE, Kompetenz Veränderung Zukunft –
Zusammengefasster gesonderter nichtfinanzieller Bericht 2017, S. 1

Beispiel Allianz: Beschreibung der Anwendung der GRIG4Richtlinien

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Abb. 12  SAP, Intelligente Unternehmen. Integrierter Bericht der SAP 2017, S. 2

Beispiel SAP: Informationen über die Verwendung der Empfehlungen des IIRC

Abb. 11  NORMA Group, Handeln und Wirken. CR-Bericht 2017, S. 52 

Beispiel Norma Group: Darstellung der Anwendung der GRIOption „Kern“ und  
UN Global Compact(weiß hinterlegt)

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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Abb. 13  Hochtief, Konzernbericht 2017. Kombinierter Finanz- und Nachhaltigkeits bericht, S. 34

Beispiel Hochtief: Verzahnung der nichtfinanziellen Berichterstattung mit den UN SDGs

Verortung der nichtfinanziellen Erklärung und Nutzung von Rahmenwerken
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E  Berichtspraxis zu den Inhalten der 
nicht finanziellen Erklärung

1  Angaben zum Geschäftsmodell

Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Angaben zum Geschäfts modell waren bereits vor Inkraft treten des CSR-RLUG 
über die Anwendung des DRS 20 für Konzern lage berichte vorgesehen, jedoch 
nicht explizit handels rechtlich geregelt. Die nun verpflichtenden Angaben zum 
Geschäfts modell sollen unter anderem die Auswirkungen auf die nichtfinanziellen 
Aspekte vor dem Hinter grund der Unternehmens tätigkeit deutlich machen. 
Zu diesem Zweck sind unter anderem die notwendigen Einsatz faktoren für die 
Durch führung der Geschäfts tätigkeit (z. B. Personal, Material, Fremd leistungen, 
immaterielle Werte) einzubeziehen.

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Berichtspflicht für 
Erläuterungen des 
Geschäftsmodells.

Der vorgeschriebenen Kurzbeschreibung des Geschäftsmodells folgen alle 
untersuchten Unternehmen. Die Form der Darstellung unterscheidet sich jedoch:

Abb. 14 Darstellung des Geschäftsmodells

51 %

34 %

15 %

Kurz darstellung in NFE/NFB 
mit Verweis auf Lage bericht

Verweis auf Lage bericht

ausführliche Erläuterung 
des Geschäfts modells

der Dax 160-Unternehmen  
operieren mit Kurzdarstellung  

und Lageberichtsverweis.50 %
Über

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung
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Fast alle Unternehmen verweisen für die Darstellung des Geschäfts modells auf 
den Lage bericht. Aus Adressaten sicht sprechen hinsichtlich der oben dargestellten 
Berichts varianten sowohl Gründe für als auch gegen eine Kurz darstellung mit 
Verweis auf den Lage bericht. So ist es zur Vermeidung von Berichts redundanzen 
besser, nur einen Verweis auf die ohnehin verfügbare Lage bericht erstattung ohne 
Kurz informationen zu geben. Jedoch ist es im Falle eines eigen ständigen Berichts-
instruments informativer, den Stake holdern eine kurze Beschreibung vor allem mit 
Bezug zu nichtfinanziellen Themen zu geben und zusätzlich auf die Lage berichts-
informationen zu verweisen.

Empfehlungen
Bei der Beschreibung des Geschäfts modells in der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung gilt es abzuwägen und die folgenden Punkte zu beachten:
• Verweise auf den Lage bericht reduzieren grund sätzlich Berichts redundanzen 

(z. B. bei NFB als Kapitel des Geschäfts berichts).
• Eine eigen ständige Bericht erstattung (insbesondere abseits des Lage- oder 

Geschäfts berichts) lädt zur separaten Erläuterung des Geschäfts modells ein, 
damit der Bericht ein in sich verständliches Berichts dokument darstellt.

• Eine Erläuterung der Verknüpfung von Geschäfts tätigkeit und nichtfinanziellen 
Themen wäre wünschens wert.

• Eine in den Lage bericht integrierte Bericht erstattung erübrigt gesonderte 
Erläuterungen bzw. Verweise zum Geschäfts modell.

Beispiel

Mehr oder weniger?

Abb. 15  Covestro, Geschäftsbericht 2017, S. 80

Beispiel Covestro: Verknüpfung von Geschäftsmodell und nichtfinanziellen Themen

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

2  Einzelangaben

Wesentlichkeitsanalyse und Comply-or-Explain-Ansatz
Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Die handels rechtliche Wesentlichkeits voraus setzung unterscheidet sich von 
Materialitäts definitionen genutzter Rahmen werke wie beispiels weise GRI und DNK, 
was dazu führt, dass in der betrachteten Grund gesamtheit eine starke Heterogenität 
der kommunizierten Wesentlichkeits ableitungen vorliegt.

Angaben zu den nichtfinanziellen Aspekten sind handels rechtlich dann 
verpflichtend, wenn zwei Tat bestände kumulativ erfüllt sind. Die Angaben sollen 
zum einen für das Verständnis des Geschäfts verlaufs, des Geschäfts ergebnisses, 
der Lage der Kapital gesellschaft sowie zum anderen für das Verständnis der 
Auswirkungen ihrer Geschäfts tätigkeit auf die Aspekte erforderlich sein. Das 
Vorgehen der Ermittlung der Wesentlichkeits grenze der NFE ist im Gesetz oder 
im DRS 20 nicht konkretisiert, hat aber eine andere Perspektive als die bisher im 
Rahmen der Lage bericht erstattung bekannten Wesentlichkeits voraus setzungen 
für nichtfinanzielle Informationen, da zusätzlich zum besseren Verständnis von 
Geschäfts verlauf und -ergebnis die Relevanz der Auswirkungen des Unternehmens 
auf die nichtfinanziellen Aspekte eine Rolle spielt. Dabei handelt es sich bei 
Ausführungen zu Wesentlichkeits überlegungen in der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung nicht um Pflicht bestand teile derselben.

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung
In der Praxis der DaxUnternehmen fand neben der handels rechtlich erforderlichen 
Analyse von Geschäfts und Auswirkungs relevanz häufig auch die Methode der 
Stakeholder befragung Anwendung:

Materialität definiert 
die Berichtspflicht.

118

98

91

Analyse von Geschäfts relevanz 
(Bedeutung für das Unternehmen)

Analyse von Auswirkungs relevanz 
(Impact)

Stakeholder befragung

Abb. 16 Methoden zur Bestimmung der Wesentlichkeit

Mehrfachnennungen waren möglich.

Anzahl der Nennungen
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Basierend auf den Auswertungs ergebnissen berichtet eine große Mehrheit der 
Unternehmen freiwillig über ihren Ansatz der Wesentlichkeits überlegungen, ohne 
dass dies gesetzlich gefordert wäre. Insofern spiegeln folgende Auswertungen nur das 
wider, was in der freiwillig ergänzten externen Bericht erstattung ersichtlich wird.

Insgesamt ist festzustellen, dass die divergierenden Wesentlichkeits definitionen 
von HGB und beispiels weise GRI zu einer großen Verunsicherung in der praktischen 
Anwendung des Gesetzes geführt haben. Auf der einen Seite fördert das Gesetz die 
Verwendung von Rahmen werken, da Unternehmen ihre Entscheidung, kein Rahmen-
werk für die nichtfinanzielle Bericht erstattung zu verwenden, explizit erläutern 
müssen. Auf der anderen Seite entspricht aber die handels rechtliche Definition 
der Wesentlichkeit nicht derjenigen der am häufigsten verwendeten GRI-Rahmen-
werke. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass allein schon die sorgfältige Ableitung 
der wesentlichen Aspekte unter Berück sichtigung von HGB und GRI die meisten 
Unternehmen vor große Heraus forderungen stellte.

Abb. 17 Wesentlichkeitsüberlegungen nach Börsensegmenten

73 %
46 %

80 %
85 %

71 %

Stakeholder
befragung

77 %
66 %

78 %
85 %

76 %
Analyse von 

Auswirkungs
relevanz (Impact)

88 %
89 %

95 %
93 %

91 %Analyse von 
Geschäfts relevanz 

(Bedeutung für 
das Unternehmen)

Mehrfachnennungen waren möglich.

Dax 160 (n = 129)

Dax 30 (n = 27)

TecDax (n = 26)MDax (n = 41)

SDax (n = 35)

Im Untersuchungs ergebnis ist deutlich erkennbar, dass im Rahmen der Erläuterungen 
zur Wesentlichkeits bestimmung sowohl für alle 129 DaxUnternehmen als auch für 
die jeweiligen Börsen indizes die Analyse der Geschäfts relevanz am meisten verbreitet 
ist. Auch den anderen beiden Methoden zur Wesentlichkeits bestimmung kommt – 
außer bei SDaxUnternehmen – mit einem Anteil von mindestens 71 % eine recht 
hohe Bedeutung zu. Bei SDax-Unternehmen kommt aufgrund der vergleichs weise 
geringen Anzahl an freiwilligen Nachhaltigkeits berichten eine Stakeholder befragung 
nur bei 46 % zum Tragen. Der hohe Anteil der Stakeholder befragung (85 %) bei 
den Dax 30-Unternehmen ist wenig überraschend, da diese häufig einen separaten 
freiwilligen Nachhaltigkeits bericht erstellen.
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Exkurs
Mit Blick auf die Wesentlichkeit können Angaben unterbleiben, wenn der nicht-
finanzielle Aspekt für das Unternehmen nicht wesentlich ist und das Unternehmen 
daher für diesen unwesentlichen Aspekt auch kein Konzept (Management ansätze) 
verfolgt (out-scoping).

Bestehen für einen wesentlichen nichtfinanziellen Aspekt hingegen keine 
Management ansätze, kann ein Unternehmen vom complyorexplainPrinzip 
Gebrauch machen. Dann können unter Erläuterungen der Gründe für das Nicht-
bestehen eines Management ansatzes die Angaben zu Konzepten und deren 
Ergebnissen unterlassen werden. Bei dieser Erläuterung handelt es sich um die 
Mindest angabe für einen wesentlichen nichtfinanziellen Aspekt.

Empfehlungen
Die Wesentlichkeit ist der Maß stab, der unternehmens individuell definiert, für welche 
Angaben, Informationen oder Sach verhalte eine Berichts pflicht besteht. Entsprechend 
sorgfältig müssen diese Grund lagen durch eine Wesentlichkeits analyse ermittelt 
werden. Dabei ist es empfehlens wert, folgende Punkte zu beachten:
• Eine stärkere und systematischere Berücksichtigung der Auswirkungen der 

Tätigkeit des Unternehmens auf die Aspekte zur Bestimmung der wesentlichen 
Handlungs felder (z. B. anhand von Impact-Assessments) ist empfehlens wert.

• Es ist hilfreich, das Wesentlichkeits verständnis im Unternehmen (z. B. über 
interne Richt linien) zu konkretisieren.

• Es ist wichtig, die Unternehmens leitung und gegebenen falls das Aufsichts organ in 
die Wesentlichkeits überlegungen einzubeziehen.

• Eine sorgfältige Dokumentation der Wesentlichkeits analyse ist wichtig für die 
Nach vollziehbarkeit des Prozesses zur Ermittlung wesentlicher Themen.

Eine Verifizierung durch den Einbezug externer Stake holder kann aufschluss reich 
sein und die eigenen Wesentlichkeits überlegungen absichern.

Beispiele

Wesentlichkeits-
überlegungen sind 
Grundlagen arbeit!

Abb. 18  Scout24, Ready to Connect. GRI-Bericht 2017, S. 13

Beispiel Scout24: Fokus auf Geschäfts und Auswirkungsrelevanz auf einen Blick
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Abb. 19  Fraport, Zusammengefasster gesonderter nichtfinanzieller Bericht, S. 2

Beispiel Fraport: Einbindung von Unternehmensleitung und Stakeholdern bei den Wesentlichkeits überlegungen

Abb. 20  Bayer, Geschäftsbericht 2017, S. 53

Beispiel Bayer: Ausblick auf zukünftige Themen für die Wesentlichkeit
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 21  NORMA Group, Handeln und Wirken. CR-Bericht 2017, S. 11

Beispiel Norma Group: strukturierte Darstellung der gesamten Wesentlichkeitsmatrix

Abb. 22  NORMA Group, Handeln und Wirken. CR-Bericht 2017, S. 21 und 37

Beispiel Norma Group: strukturierte Darstellung der Wesentlichkeitsmatrix zu Kapitelbeginn für jedes Handlungsfeld 
(hier exemplarisch Kunden und Umwelt)
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Anzahl der Aspekte
Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Im Rahmen der NFE ist zumindest über die Aspekte Umwelt belange, Arbeitnehmer-
belange, Sozial belange, Achtung der Menschen rechte sowie die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung zu berichten. Über diese Mindest aspekte hinaus, 
können je nach Geschäfts tätigkeit des Unternehmens weitere Aspekte wesentlich 
sein. Bei Vorliegen der Wesentlichkeits anforderungen (Geschäfts-und Auswirkungs-
relevanz) tritt dann auch für diese Aspekte die Berichts pflicht ein.

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Fünf Mindestaspekte 
sind Standard.

der Unternehmen berichten  
zu fünf Aspekten.2/3

Über

Ein Großteil der Unternehmen berichtet zu allen Mindest aspekten eigene Konzepte.

Einige Unternehmen stufen ausgewählte Mindest aspekte als nicht wesentlich ein, 
berichten aber dennoch auf freiwilliger Basis hierüber, ohne dabei alle Berichts-
anforderungen zu erfüllen.

Zusätzlich haben einige Unternehmen über die fünf Mindest aspekte hinaus weitere 
berichts pflichtige Aspekte identifiziert und diese in ihre Pflicht bericht erstattung 
aufgenommen.

Am häufigsten wurde dabei über die Mindest aspekte hinaus zu den Themen 
Kunden zufriedenheit und Produkt sicherheit Bericht erstattet, vereinzelt wurde 
über Lieferanten belange (häufig als sog. Querschnitts thema), Innovation oder 
Digitalisierung berichtet.

Abb. 23 Anzahl dargestellter Mindestaspekte
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69 %

18 %

8 %

2 %

1 %

6 Aspekte

5 Aspekte

4 Aspekte
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2 Aspekte

1 Aspekt
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Bemerkens wert ist, dass nur bei den Dax 30Unternehmen vereinzelt sechs Aspekte 
genannt werden, während zwei SDax bzw. ein MDaxUnternehmen lediglich 
zwei Aspekte und ein SDaxUnternehmen sogar nur ein Aspekt als wesentlich 
identifiziert haben. Erläuternd ist hier zu ergänzen, dass ein Unternehmen, 
das über fünf Aspekte berichtet, z. B. auch ein Aspekt der Mindest aspekte als 
unwesentlich und zugleich einen darüber hinaus gehenden Aspekt als wesentlich 
eingestuft haben könnte, um am Ende über insgesamt fünf Aspekte zu berichten.

Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass alle Unternehmen über Arbeit nehmer-
belange berichten. Am zweit häufigsten berichten die betrachteten Unternehmen mit 
einem Anteil von 95 % über die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dagegen 
schwankt der Anteil der Unternehmen, die über Sozial belange, Umwelt belange und 
Achtung der Menschen rechte berichten, zwischen gut 84 % und 86 %.

Abb. 24 Anzahl der dargestellten Mindestaspekte nach Börsensegmenten
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

der SDax-Unternehmen 
berichten über fünf Aspekte.57 %

Lediglich
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Abb. 25 Anzahl der dargestellten Aspekte
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Umwelt belange 84 %
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weitere wesentliche 
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Empfehlungen
Als aggregierte Themen komplexe, welche mitunter viele Sach verhalte umfassen 
können, sind die Aspekte eine wichtige Säule für die Struktur der Bericht erstattung. 
Die Berichts praxis im Jahr der Erst anwendung zeigt, dass es empfehlens wert ist, 
aktuell praktizierte Vorgehens weisen zu über denken:
• Wir ermuntern die Unternehmen zu mehr Mut zur Anpassung an unternehmens-

individuelle Verhältnisse, z. B. durch:
 – Bezugnahme zu Wesentlichkeits überlegungen oder
 – Erläuterung unwesentlicher Mindest aspekte.

• Ein tabellarischer Überblick schafft Klarheit und Übersichtlichkeit und dient 
zudem als Navigations hilfe für den Bericht.

• Die Kenn zeichnung freiwilliger Berichts elemente ist zu empfehlen. Zudem sind 
tiefere Einblicke in die Nachhaltigkeits performance wünschens wert, z. B. durch 
eine transparentere Darstellung der Effektivität der Management ansätze, indem 
Strategie, Steuerung und Kenn zahlen besser miteinander verknüpft werden.

Aspekte 
und Sach-
verhalte sind 
der Roh bau 
der Bericht-
erstattung.

Insgesamt zeigt sich damit eine sehr starke Orientierung an der gesetzlich 
vorgegebenen Struktur der Mindest aspekte und offenbart, dass „Compliance 
mit den gesetzlichen Vorschriften“ in dem Jahr der Erst anwendung bei vielen 
Unternehmen eine dominierende Rolle gespielt hat.
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Abb. 26  SAP, Zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht gemäß §§ 289b, 315b HGB, S. 2 

Beispiel SAP: Überblick über Aspekte und Handlungsfelder sowie Verlinkung zur Lage bericht erstattung

Beispiele
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Abb. 27  Covestro, Geschäftsbericht 2017, S. 88

Beispiel Covestro: tabellarische Überleitung mit Verweis auf Kapitel des Lageberichts (aufgrund vollständiger Integration)



42  Erstanwendung des CSRRichtlinieUmsetzungsgesetzes

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 28  Adidas, Geschäftsbericht 2017, S. 109

Beispiel Adidas: Zuordnung der Sachverhalte zu wesentlichen Aspekten mit Verlinkung zu Kapitel in Lageberichterstattung 
(aufgrund vollständiger Integration)

Konzepte, Ergebnisse der Konzepte und nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren
Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Die nichtfinanzielle Bericht erstattung orientiert sich an den von der Unternehmens-
leitung verfolgten Management ansätzen bezogen auf die Aspekte sowie deren Sach-
verhalte. Die Darstellung der Konzepte umfasst dabei unter anderem die Nennung 
der verfolgten Ziele und Maß nahmen. Auch über das Ergebnis der Konzepte ist zu 
berichten, indem die (Teil)Erreichung der Ziele und der Stand der Maßnahmen
realisierung angegeben werden. Die Darstellung sowohl der Ziele als auch der 
Ziel erreichung legt die Verwendung von Leistungs indikatoren nahe. Als Folge der 
prinzipien orientierten Ausgestaltung der gesetzlichen Anforderungen ist weder 
eine (Mindest-)Anzahl von Indikatoren noch die Form der Bericht erstattung 
vorgeschrieben. Verpflichtend hingegen ist die Angabe von bedeutsamsten 
steuerungs relevanten nichtfinanziellen Leistungs indikatoren.

Management-
ansätze stehen im 
Mittelpunkt.
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Im Rahmen der Analyse der Dax 160Unternehmen wurde untersucht, wie viele 
Indikatoren jeweils für die Aspekte verwendet wurden. Wie die folgende Abbildung 
zeigt, ist der prozentuale Anteil der Kenn zahlen für den Aspekt Arbeitnehmer belange 
an allen berichteten Kenn zahlen der NFE mit 37 % am höchsten, gefolgt von den 
Umwelt belangen mit 27 %. Im Durchschnitt werden für den Aspekt Arbeitnehmer
belange 4 Kennzahlen und für den Aspekt Umweltbelange 3 Kenn zahlen berichtet. 
Eher selten nutzen die betrachteten Unternehmen nichtfinanzielle Leistungs-
indikatoren zur Steuerung.

der berichteten Kenn zahlen  
betreffen Arbeit nehmer-  

und Umweltbelange.2/3
Fast

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Abb. 29  Übersicht der am häufigsten berichteten Leistungsindikatoren pro 
Mindestaspekt

Achtung der  
Menschen rechte: Ø 1,2
11 %1

Sozialbelange: Ø 1,4
12 %1

Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung: Ø 1,4
13 %1

Arbeitnehmerbelange: Ø 4,0
37 %1

Umweltbelange: Ø 3,0 
27 %1

1   Anteil der aspektspezifischen Kennzahlen an allen Kennzahlen der nichtfinanziellen 
Erklärung.
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Abb. 30  Anzahl durchschnittlich berichteter Indikatoren pro Aspekt  
in den Börsensegmenten
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Die Analyse der verwendeten Leistungs indikatoren zeigt folgende typische Kenn
zahlen, die jeweils pro Aspekt berichtet werden: 
• Umwelt belange: CO2-Emissionen, Energie verbrauch, Wasser verbrauch, Abfall
• Arbeitnehmer belange: Arbeits unfälle, Frauen in Führungs positionen, 

Mitarbeiter anzahl, Mitarbeiter fluktuation
• Sozial belange: Spenden volumen, Anzahl geförderter Projekte
• Achtung der Menschen rechte: Anzahl SupplyChainAudits, Schulungen zu 

Menschen rechten
• Bekämpfung von Korruption und Bestechung: Anzahl Compliance-Schulungen, 

Anzahl Korruptions fälle
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Exkurs
Aussage kräftige Indikatoren unterlegen in überzeugender Weise die von der 
Unternehmens leitung verfolgten Management ansätze. Ferner versetzen diese 
Indikatoren die Unternehmens leitung in die Lage, über die unter schiedlichen 
Unternehmens ebenen die Anwendung der implementierten Management ansätze 
zu kontrollieren bzw. zu überwachen.

Das CSR-RLUG schafft eine Berichts pflicht für bedeutsamste nichtfinanzielle 
Leistungs indikatoren (Key Performance Indicators, KPIs). In Anlehnung an 
bedeutsamste finanzielle Leistungs indikatoren sind darunter solche Indikatoren 
zu verstehen, die Steuerungs relevanz für die Unternehmens leitung bzw. das 
Management besitzen. Welche Kriterien für eine Steuerungs relevanz vorliegen 
müssen, ist nicht eindeutig fest gelegt. Indizien für eine Steuerungs relevanz sind 
z. B. die Kommunikation von Ziel werten, eine regel mäßige Bericht erstattung an die 
Geschäfts leitung, das Ableiten von Maß nahmen bei Veränderung der Indikatoren 
oder eine Verankerung in der Vergütung des Top managements. Zudem ist es 
wichtig zu verstehen, dass es hier einen Gleich klang zwischen bedeutsamsten 
nichtfinanziellen Leistungs indikatoren des Lage berichts und denen der NFE gibt, 
das heißt, im Lage bericht als steuerungs relevant deklarierte nicht finanzielle KPIs 
sind auch für die NFE relevant.

Die Auswertung der ersten Berichts periode zeigt, dass sehr wenige Unternehmen 
tatsächlich bedeutsamste nichtfinanzielle Leistungs indikatoren im Lage bericht 
bzw. in der NFE berichten. Die zu beobachtende Verwendung zahl reicher Kenn-
zahlen im Rahmen der NFEs resultiert weitest gehend aus einer quantitativen 
Ergebnis bericht erstattung zur Ziel erreichung.

Empfehlungen
Die Erst anwendung zeigt, dass es für die meisten Unternehmen Handlungs bedarf 
gibt. Einer seits gilt es implementierte Konzepte über Kenn zahlen aus Management-
sicht steuerbarer zu machen. Anderer seits sollte der Datenerhebungs prozess nicht-
finanzieller Kenn zahlen konzern weit standardisiert und automatisiert werden, um der 
Unternehmens leitung kontinuierlich belastbare Entscheidungs grundlagen zu liefern, 
dazu gehört es z. B., die Steuerungs relevanz der Kenn zahlen bericht erstattung zu 
erhöhen, indem Kenn zahlen zunehmend in die Unternehmens steuerung eingebunden 
und in der externen Bericht erstattung klar als solche gekenn zeichnet werden. Das 
erhöht die Glaubwürdigkeit und die wahr genommene Ernsthaftigkeit der Ziel-
verfolgung und -messung.

Die Erfahrung aus der Prüfung nichtfinanzieller Bericht erstattung hat gezeigt, dass 
ein weiterer Ausbau der Daten erhebungs prozesse sowie die stärkere Formalisierung 
interner Kontroll systeme zur Sicher stellung einer angemessenen Daten qualität der 
nichtfinanziellen Kenn zahlen für sehr viele Unternehmen auf die Agenda für das 
Berichts jahr 2018 gehören.

„What gets measured 
gets managed.“
Peter Drucker
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 32  NORMA Group, Handeln und Wirken. CR-Bericht 2017, S. 39

Beispiel Norma Group: klare Darstellung der Kennzahlen zu CO2Ausstoß  
und Energieverbrauch

Abb. 31  BMW Group, Sustainable Value Report 2017, S. 44

Beispiel BMW: geschäftsspezifische wesentliche Kennzahlen zu Kapitelbeginn

Beispiele
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 33  Hapag-Lloyd, Nachhaltigkeitsbericht 2017, S. 49

Beispiel Hapag-Lloyd: Transparenz auch bei kritischen Themen stiftet Vertrauen
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 34  Fraport, Zusammengefasster gesonderter nichtfinanzieller Bericht, S. 8, 12 und 17

Beispiel Fraport: steuerungsrelevante nichtfinanzielle KPIs untermauern Managementansätze und  
dokumentieren Handlungsstärke
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 35  Telefonica Deutschland, Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht für das 
Geschäftsjahr 2017, S. 11

Beispiel Telefonica: Kennzahlen mehrerer Jahre erleichtern Vergleiche

Abb. 36  Telefonica Deutschland, Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 
2017, S. 13

Beispiel Telefonica: umfangreiche Darstellung von Treibhausgasemissionen mit Erläuterungen in den Fußnoten
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Unterschiedliche Maßgrößen
Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Die Art der Darstellung der Ziele und Ziel erreichung ist nicht explizit normiert. 
Im Sinne der Prinzipien orientierung kommen daher entweder qualitative oder 
quantitative Maß größen in Betracht. Im DRS 20 ist zumindest geregelt, dass bei der 
Darstellung der Ziele auf das Ausmaß und den Zeit bezug der Ziele einzugehen ist, 
sofern Ausmaß und Zeit bezug intern fest gelegt sind. Bei der Darstellung der Maß-
nahmen sind Angaben zu deren Inhalt und Zeit bezug auf jeden Fall vorzunehmen.

Qualität versus 
Quantität.

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 37  Gruppe Deutsche Börse, Finanzbericht 2017, S. 82

Beispiel Deutsche Börse: deutliche Kennzeichnung der bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungs indikatoren zur 
Abgrenzung von sonstigen Indikatoren
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quantitatives Ziel wird  
im Durchschnitt für  

Umwelt belange berichtet.1
Lediglich
mehr als

Aktuell präferieren die meisten Unternehmen eine qualitative Darstellung von 
Zielen. Die meisten Ziele in qualitativer Form werden durch schnittlich für den 
Aspekt Arbeitnehmer belange kommuniziert, während die meisten Ziele in 
quantitativer Form für Umwelt belange genannt werden.

Abb. 38  Durchschnittliche Anzahl kommunizierter Ziele zu den jeweiligen Aspekten 
differenziert nach qualitativer und quantitativer Zielformulierung
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung
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Abb. 39  Durchschnittliche Anzahl qualitativer Zielformulierungen zu den jeweiligen 
Aspekten differenziert nach Börsensegmenten
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Von Dax 30-Unternehmen werden doppelt so viele 
qualitative Ziele zu Sozialbelangen berichtet  

als in den anderen Börsensegmenten.x2



Erstanwendung des CSRRichtlinieUmsetzungsgesetzes  53

führt deutlich bei  
quantitativen Zielsetzungen.Dax 30

Der

Die meisten qualitativen Ziel formulierungen finden sich – überein stimmend 
mit dem Ergebnis der berichteten Indikatoren – für den Aspekt Arbeitnehmer-
belange, gefolgt von Umwelt belangen, wohingegen die meisten quantitativen 
Ziel formulierungen bei den Umwelt belangen, gefolgt von den Arbeitgeber belangen, 
kommuniziert werden.

Abb. 40  Durchschnittliche Anzahl quantitativer Zielformulierungen zu den jeweiligen 
Aspekten differenziert nach Börsensegmenten
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Bemerkens wert ist, dass lediglich in der Gruppe der Dax 30-Unternehmen für den 
Aspekt der Bekämpfung von Korruption und Bestechung mehr quantitative als 
qualitative Ziele kommuniziert werden. Ansonsten dominiert stets die Anzahl der 
qualitativ formulierten Ziele. Als Grund für die relativ hohe Anzahl an quantitativen 
Zielen bei Arbeit nehmer- und Umwelt belangen kann vor allem auf die Bericht-
erstattungs historie hin gewiesen werden, die sich auch in dem hohen Anteil an 
Indikatoren für diese beiden Aspekte bemerkbar macht. Daher hat sich bei vielen 
Unternehmen bereits eine gewisse Routine in der Messung von Fluktuation, 
Gesundheits schutz, Energie verbrauch und Emissionen etabliert.

Exkurs
Im Zusammen hang mit der Beschreibung der Konzepte sind auch die angewandten 
DueDiligenceProzesse zu erläutern. In der Regel wird die Erläuterung der Due
DiligenceProzesse in die Bericht erstattung über das Management konzept eingebettet, 
ohne dass explizit auf den leicht miss verständlichen und aus Unternehmens-
transaktionen bekannten Begriff „Due Diligence“ Bezug genommen wird.

Durch die Angabe pflicht der Prozesse, die für die nichtfinanziellen Aspekte in den 
Unternehmen implementiert sind, soll eine Stärkung der Verhaltens steuerung der 
für den Unternehmens erfolg bedeutsamen nichtfinanziellen Aspekte erfolgen, 
da auch darüber zu berichten ist, wie die Unternehmens führung in die Konzepte 
eingebunden und welche Umsetzungs prozesse z. B. unter Beteiligung von Arbeit-
nehmern oder anderen Interessen gruppen durch geführt werden.

Empfehlungen
Betrachtet man die nichtfinanzielle Bericht erstattung für das Geschäftsjahr 2017, 
ist festzustellen, dass sich effektive Management ansätze noch in der Unter zahl 
befinden. Deshalb sind folgende Empfehlungen für die Weiter entwicklung der 
Bericht erstattung zu nennen:
• Es ist zu empfehlen, die berichteten Management ansätze hinsichtlich der 

enthaltenen Struktur merkmale (Ziel setzung, DueDiligenceProzesse etc.) 
auszubauen.

• Zu einem stringent berichteten Management ansatz gehören Ziel setzungen und 
eine Rechenschaft über den Ziel erreichungs grad anhand einer Ergebnis bericht-
erstattung in Form von KPIs (quantitativ) oder berichteten Maß nahmen/Meilen
steinen (qualitativ).

• Eine Einbindung von Zielen/Ziel erreichungs graden und Kenn zahlen in die 
Management vergütung erhöht die Glaubwürdigkeit der gesteckten Ziele.

Effektive Manage-
ment ansätze noch 
in der Unterzahl.

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung
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Beispiele

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 41  BMW Group, Sustainable Value Report 2017, S. 46

Beispiel BMW: deutlich hervorgehobene Zielsetzungen und korrespondierende Maßnahmen
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 43  Merck Group, Corporate Responsibility Bericht 2017, Nichtfinanzieller Bericht,  
http://berichte.merckgroup.com/2017/cr-bericht/daten-fakten/ziele.html 

Beispiel Merck: qualitative Zielsetzungen mit Status als separate Übersicht

Abb. 42  NORMA Group, Handeln und Wirken. CR-Bericht 2017, S. 35

Beispiel Norma Group: Übersicht der Zielsetzungen (aggregiert und disaggregiert) jeweils am Kapitelende
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

3  Nichtfinanzielle Risiken

Einführung zur gesetzlichen Berichts anforderung
Im Rahmen der NFE sind aus der eigenen Geschäfts tätigkeit resultierende Risiken 
anzugeben, wenn diese wesentlich, das heißt auswirkungs- und geschäfts relevant 
sind sowie zudem sehr wahr scheinlich schwer wiegende negative Auswirkungen auf 
die nichtfinanziellen Aspekte haben bzw. haben werden (doppelter Wesentlichkeits-
vorbehalt); auch ist über die Hand habung der Risiken zu berichten. Ebenso ist über 
wesentliche Risiken, die sich aus den Geschäfts beziehungen (z. B. Lieferanten, Sub-
unternehmer) sowie aus Produkten und Dienst leistungen ergeben, zu berichten.

Es kommt zu Überschneidungen mit der Risiko bericht erstattung der Finanz-
bericht erstattung, wobei zwei zentrale Unterschiede bestehen: Zum einen ist 
der Wesentlichkeits tatbestand der NFE umfangreicher (sehr wahrscheinlich 
schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Aspekte), zum anderen ist der 
Risiko begriff in der NFE weiter gefasst, da nicht nur Risiken anzugeben sind, die 
das Unternehmen selbst betreffen, sondern auch Risiken im Zusammenhang mit 
Geschäfts beziehungen, die sich für die nichtfinanziellen Aspekte außerhalb des 
Unternehmens (z. B. Umwelt oder Gesellschaft) ergeben.

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Gesetzliche 
Definition schafft 
Hürde für erweiterte 
Risiko bericht-
erstattung.

erfolgt von wesentlichen  
nichtfinanziellen Risiken (netto).

Keine
Bericht-

erstattung

Die hohe Wesentlichkeits schwelle zeigt ihre Wirkung, denn
• keiner berichtet wesentliche nichtfinanzielle Risiken nach Risiko mitigation (netto),
• über die Hälfte der Unternehmen nutzt freiwillig eine Negativerklärung/

Fehlanzeige zur Klarstellung,
• knapp die Hälfte der Unternehmen verweist auf die Lage bericht erstattung 

(Chancen- und Risiko bericht) und
• Risiken im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Aspekte werden kaum thematisiert.

Im Ergebnis berichtet keines der untersuchten Unternehmen im Rahmen der NFE 
über nichtfinanzielle Risiken, da offen sichtlich kein Unternehmen nichtfinanzielle 
Risiken hat, die nach Berück sichtigung von Risiko mitigierungs maßnahmen dem 
mehr fachen Wesentlichkeits vorbehalt genügen. Gleich wohl wurde von einigen 
Unternehmen auf nicht wesentliche nichtfinanzielle Risiken, die nicht den 
Wesentlichkeits vorbehalt erfüllen, hingewiesen.



58  Erstanwendung des CSRRichtlinieUmsetzungsgesetzes

Resümierend ist die Hürde zur Bericht erstattung über die speziellen nicht-
finanziellen Risiken so hoch, dass letztlich so gut wie keine nichtfinanziellen 
Risiken berichtet wurden. Es ist zu empfehlen, eine Negativ erklärung in Bezug 
auf nichtfinanzielle Risiken aufzunehmen, weil die von einigen Unternehmen 
freiwillig abgegebene Negativ erklärung hilfreich für das Verständnis der NFE 
erscheint und Transparenz schafft.

Empfehlungen
Auch wenn facetten reiche gesetzliche Tat bestände es einfach machen, eine 
Berichts pflicht von nichtfinanziellen Risiken zu umgehen, stellt sich die Frage, 
wie dies auf die Adressaten der Bericht erstattung wirkt. Die Öffentlichkeit und 
Investoren sind in jüngerer Vergangenheit vielfach von Ereignissen überrascht 
worden, die das Potenzial hatten, Konsum oder Investitions entscheidungen zu 
beeinflussen. Eine voraus schauende unternehmens interne Auseinander setzung 
und eine daraus abgeleitete transparente externe Bericht erstattung schaffen ein 
Erwartungs management, das in der Lage ist, Vertrauen zu schaffen. Die folgenden 
Empfehlungen können helfen, den Umgang mit nichtfinanziellen Risiken auf einem 
neuen Niveau zu betreiben:
• Die sehr hohe Hürde zur Bericht erstattung über wesentliche nichtfinanzielle 

Risiken sollte nicht als Einladung verstanden werden, sich von vornherein 
weniger intensiv mit dem Thema der Erfassung und Steuerung nichtfinanzieller 
Risiken auseinander zusetzen.

• Wenn tatsächlich keine berichts pflichtigen Risiken vorliegen, empfiehlt sich zur 
Förderung der Transparenz eine Negativ erklärung/Fehl anzeige.

• Dennoch hat das CSR-RLUG über die Diskussionen mit gesetzlichen Vertretern 
und Mitgliedern von Überwachungs organen viele Impulse für die Weiter-
entwicklung des internen Risiko managements gegeben, die als Chance genutzt 
werden können.

Keine Risiken sind 
ein Risiko.

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 44 Anzahl berichteter nichtfinanzieller (nicht wesentlicher) Risiken
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

In zahlreichen Unternehmen wird nun an der Integration einer erweiterten 
Risiko beurteilung im Sinne des CSR-RLUG in die Regel prozesse des klassischen 
Risiko managements gearbeitet. Es ist zu vermuten, dass auch dem Gesetz-
geber die schlanke Risiko bericht erstattung nicht entgangen sein wird und hier 
regulatorisches Nachbesserungs potenzial gesehen wird.

Beispiele

Abb. 45  Covestro, Geschäftsbericht 2017, S. 138

Beispiel Covestro: Risikomanagement bildet nichtfinanzielle Themen ab
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 46  Daimler, Geschäftsbericht 2017, https://geschaeftsbericht2017. 
daimler.com/unser-compliance-management-system

Beispiel Daimler: ComplianceRisiken und deren Handhabung



Erstanwendung des CSRRichtlinieUmsetzungsgesetzes  61

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 47  BASF, BASF-Bericht 2017. Ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Leistung, S. 29

Beispiel BASF: Austausch nach außen und innen, Analysen und Erfahrung

Abb. 48  Scout24, GRI-Bericht 2017, S. 25

Beispiel Scout24: Auseinandersetzung mit nichtfinanziellen Risiken in der Berichterstattung
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4   Hinweis und Erläuterungen zu Beträgen im Konzern- bzw. 
Jahresabschluss

Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung sowie Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

weisen auf Beträge im Konzern-  
bzw. Jahresabschluss hin.8 %

Nur

Falls für das Verständnis der NFE erforderlich, sollten auf Zusammen hänge mit 
ausgewiesenen Beträgen im Konzern- bzw. Jahres abschluss hingewiesen und 
Erläuterungen angebracht werden. Dies trifft jedoch anscheinend nicht auf die 
Mehrheit der Dax 160Unternehmen zu.

Im Dax 160 identifizierten nur wenige Unternehmen explizite Zusammen hänge 
innerhalb der NFE mit Beträgen im Konzern- bzw. Jahresabschluss. Diese bezogen 
sich beispiels weise auf:
• CO2-Emissionszertifikate
• Rückstellungen für Compliance-Risiken
• Restrukturierungsaufwendungen
• Rückstellungen für Umweltschutz
• Rückstellungen für Compliance-Risiken
• Investitionen in Energienetzwerke

Empfehlungen
Auch wenn der Gesetzgeber mit der CSRBerichts pflicht eine Parallelität von 
finanzieller und nichtfinanzieller Bericht erstattung geschaffen hat, zeigt sich bei 
einer steigenden Anzahl von Vorreitern ein Trend zur freiwilligen integrierten 
Bericht erstattung. Die Verknüpfung von Beträgen im Konzern- bzw. Jahres-
abschluss mit der nichtfinanziellen Bericht erstattung lässt sich als ersten, wenn 
auch zaghaften legislativen Schritt in Richtung integrierte Bericht erstattung 
verstehen.Unternehmen sind daher gut beraten, diese Anforderung nicht zu 
restriktiv umzusetzen, denn:
• eine Verknüpfung von finanzieller und nichtfinanzieller Bericht erstattung schafft 

eine ganz heitliche Betrachtungs weise,
• Zusammen hänge können in der nächsten Berichts saison auch weiter ausgelegt 

werden und
• weiter gehende Erläuterungen wären hilfreich, um den Kontext besser zu verstehen.

Verknüpfung liefert 
Denkanstöße für 
eine Integration.

92 %

8 %

nein

ja

Abb. 49 Zusammenhänge mit Beträgen im Konzern- bzw. Jahresabschluss
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Berichtspraxis zu den Inhalten der nichtfinanziellen Erklärung

Abb. 50  Commerzbank, Geschäftsbericht 2017, S. 46

Beispiel Commerzbank: personalbezogene Aufwendungen unter „Arbeitnehmerbelange“

Abb. 51  Lufthansa Group, Geschäftsbericht 2017, S. 205

Beispiel Lufthansa: Rückstellung für CO2Emissionszertifikate unter „Umweltbelange“

Beispiele
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F  Prüfung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung

Einführung zur gesetzlichen Berichtsanforderung
Für die NFE besteht keine Pflicht zur externen inhaltlichen Prüfung, vielmehr bezieht 
sich die externe Prüfung durch den gesetzlichen Abschluss prüfer nur auf das formale 
Vorliegen der NFE. Das Mitglieds staaten wahl recht aus der EU-Richtlinie zur Über-
prüfung durch einen unabhängigen Erbringer von Bestätigungs leistungen wurde 
nur insoweit umgesetzt, als es dem Aufsichts rat frei stellt, eine externe Instanz zu 
beauftragen. Dagegen besteht für den Aufsichts rat die Pflicht zur Prüfung der NFE, 
wie es dem Überwachungs organ in ähnlicher Form auch für den Konzern- bzw. 
Jahres abschluss obliegt, verbunden mit einer Bericht erstattung an die Haupt-
versammlung. Letztere wurde in der Regel im Rahmen einer Erläuterung der Prüfung 
durch das Überwachungs organ im Bericht des Aufsichts rats vorgenommen.

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Dax 160-Auswertung

Trotz Freiwilligkeit 
ist die Prüfung der 
nichtfinanziellen 
Berichterstattung 
Marktstandard.

der Unternehmen lassen  
extern prüfen.2/3

Obwohl die Beauftragung einer externen Prüfung nicht verpflichtend ist, sondern auf 
freiwilliger Basis durch den Aufsichts rat zur Unterstützung seiner Überwachungs-
funktion erfolgen kann, fand in zwei Dritteln der Fälle eine externe Prüfung statt.

Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung
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Abb. 52 Prüfungsvorgehen nach Börsensegmenten

48 % 28 % 24 %

63 % 31 % 6 %

63 % 27 % 10 %

96 % 4

67 % 23 % 10 %

Dax 30 
(n = 27)

Dax 160 
(n = 129)

MDax 
(n = 41)

SDax 
(n = 35)

TecDax 
(n = 26)

externe Prüfung keine externe Prüfung keine Angabe

Bezogen auf alle untersuchten 129 DaxUnternehmen haben 67 % der Unternehmen 
die NFE freiwillig extern prüfen lassen. Der Anteil der Unternehmen mit externer 
Prüfung ist bezogen auf die einzelnen Börsen indizes unter schiedlich hoch. Während 
bei den Dax 30Unternehmen – mit einer Ausnahme – stets eine externe Prüfung statt
gefunden hat, erfolgte die externe Prüfung nur bei 48 % der TecDaxUnternehmen.

Abb. 53 Externe Prüfungsdienstleister

KPMG
34 %

EY
16 %

sonstige
9 %
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5 %

PwC
36 %
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Dabei verteilt sich die externe Überprüfung auf die Prüfungs gesellschaften der 
Big Four. Die Prüfung wurde über wiegend nur von den zwei Prüfungs gesellschaften, 
KPMG und PwC, durch geführt. Da diese beiden Gesellschaften auch einen großen 
Teil der Abschluss prüfungs mandate im Dax inne haben, ist dies eine logische 
Konsequenz aus der Tatsache, dass aus Effizienz gründen häufig der Abschluss prüfer 
auch die Prüfung der NFE durch führt.

Abb. 54 Externe Prüfungsdienstleister nach Börsensegmenten

25 % 17 % 25 % 25 %8 %

32 % 23 % 23 % 17 %5 %

42 % 15 % 35 % 44

38 % 12 % 46 % 4

36 % 16 % 34 % 5 % 9 %

Dax 30 
(n = 26)

Dax 160 
(n = 86)

MDax 
(n = 26)

SDax 
(n = 22)

TecDax 
(n = 12)

PwC EY KPMG Deloitte sonstige

Während bei den Dax 30Unternehmen mit externer Prüfung ausschließlich eine 
der vier großen Prüfungs gesellschaften die Prüfung vorgenommen hat, erhielten 
den Prüfungs auftrag in nennens wertem Umfang (17 % bzw. 25 %) bei den SDax 
und TecDaxUnternehmen auch mittel große und kleine Prüfungs gesellschaften 
oder sonstige externe Prüfungs instanzen.

Darüber hinaus ist erkennbar, dass bei den meisten untersuchten Unternehmen 
die Prüfung der NFE vom Abschluss prüfer durch geführt wurde. Da der Abschluss
prüfer in der Regel das Unternehmen bereits gut kennt, die Schnitt stellen zur 
Lage berichts prüfung gut abdecken und die Ergebnisse der Prüfung im Kontroll
gremium aus einer Hand vorstellen kann, ist es letztlich nahe liegend, dass die 
überwiegende Mehrheit der Unternehmen sich auch bei der NFE für den Abschluss-
prüfer entschieden hat. Es kann aber auch gute Gründe für die Wahl eines anderen 
Wirtschafts prüfers geben.

der Unternehmen lässt durch  
den Abschlussprüfer prüfen.3/4

Knapp
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Bei fast allen Prüfungen der NFE wurde der Prüfungs standard ISAE 3000 (Revised)
angewendet. Im Prüfungs vermerk werden bei der über wiegenden Mehrheit 
die Vorgaben des HGB als Prüf kriterien und nur bei wenigen Unternehmen die 
Kriterien der GRI, zusätzlich zu den HGBKriterien als Prüf kriterien angegeben.

In Bezug auf die Tiefe der (freiwilligen) externen Prüfung hat sich eine deutliche 
Mehrheit der Unternehmen für eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit (limited 
assurance) der gesamten NFE entschieden. Dagegen haben nur 5 % der Unternehmen 
die NFE einer Prüfung mit hin reichender Sicherheit (reasonable assurance) auf dem 
Niveau der gesetzlichen Abschluss prüfung unterzogen.

Abb. 55 Erfüllungsgehilfen des Aufsichtsrats

74 %

20 %

6 %

Abschluss prüfer

Wirtschafts prüfer

sonstiger 
Sachverständiger

Abb. 56 Tiefe der Prüfung
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Prüfungs sicherheit
5 %
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94 %

Mischform
1 %

Bemerkens wert ist, dass sich im Falle der Beauftragung einer externen Prüfung die 
Komplett prüfung der NFE durch gesetzt hat. Konnte man in der Vergangenheit im 
Rahmen der freiwilligen Nachhaltigkeits bericht erstattung noch beobachten, dass 
sehr häufig nur ausgewählte Nachhaltigkeits informationen einer externen Prüfung 
unter zogen wurden, war den beauftragenden Aufsichts räten wohl vor allem daran 
gelegen, neben der inhaltlichen Dimension auch die Vollständigkeit der Angaben 
gemäß CSR-RLUG sicher zustellen.

Darüber hinaus hat sich auch jetzt schon die Veröffentlichung des Prüfungs
vermerks als gelebte Praxis heraus kristallisiert, obwohl der Gesetz geber hier 
den Unternehmen eine Karenz zeit von zwei Jahren bis zum Geschäftsjahr 2019 
eingeräumt hat. Als weiteres Ergebnis wurde fest gestellt, dass die Prüfungs urteile 
durch gängig uneingeschränkt sind und kaum Empfehlungen enthalten.

Mit Blick auf die Prüfung der NFE bleibt festzuhalten, dass sich trotz Freiwilligkeit 
die Prüfung durch gesetzt hat, was nicht zuletzt auf die Absicherung des Aufsichts
rats zurück zuführen ist. Eine Prüfung der Angaben ist generell zu begrüßen, da 
die Verlässlichkeit und somit auch die Entscheidungs relevanz der Informationen 
erhöht wird. Vor diesem Hintergrund ist eine hinreichende Prüfungs sicherheit 
grund sätzlich positiver zu werten und wäre zumindest bei Integration der NFE in 
den Lage bericht wünschens wert, um bei Finanz- und Nachhaltigkeits angaben eine 
vergleichbare Qualität der Daten ermittlung nach außen demonstrieren zu können.

Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung
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Empfehlungen
Prüfung schafft Vertrauen, denn
• eine externe Prüfung unterstützt den Aufsichts rat bei seiner Aufgabe und erhöht 

Verlässlichkeit sowie Entscheidungsrelevanz;
• sie bringt zudem fundierte Erkenntnisse über mögliche Schwach stellen des 

internen Kontroll systems bezüglich nichtfinanzieller Informationen ans Licht;
• eine Prüf fähigkeit mit hin reichender Prüfungs sicherheit setzt eine reife 

Organisation und reife Prozesse voraus;
• auch Misch formen hinsichtlich der Prüfungs tiefe (z. B. nur einzelne Kenn zahlen 

mit hinreichender Prüfungs sicherheit) sind möglich und in einer Übergangs phase 
durchaus zu empfehlen; 

• eine eindeutige Kenn zeichnung der geprüften Berichts bestand teile (z. B. bei 
Integration in den Nachhaltigkeits bericht) und der Prüfungs tiefe ist erforderlich 
und aus Transparenz gründen unerlässlich; 

• schließlich ist eine aussage kräftige Bericht erstattung im Bericht des Aufsichts rats 
an die Haupt versammlung zu empfehlen.

Beispiele

Abb. 57  Commerzbank, Geschäftsbericht 2017, S. 8

Beispiel Commerzbank: Bericht des Aufsichtsrats greift Prüfaktivitäten bezüglich der nichtfinanziellen Berichterstattung auf
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Abb. 58  Scout24, GRI-Bericht 2017, S. 69

Beispiel Scout24: Prüfungsvermerk mit begrenzter Sicherheit (limited assurance)
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Abb. 59  Covestro, Geschäftsbericht 2017, S. 244

Beispiel Covestro: Prüfungsvermerk mit hinreichender Sicherheit (reasonable assurance)
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Ihre Ansprechpartner

Über uns
Unsere Mandanten stehen tag täglich vor viel fältigen Aufgaben, möchten neue 
Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganz heitlich betreuen 
und praxis orientierte Lösungen mit größt möglichem Nutzen entwickeln. Deshalb 
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familien unternehmen oder 
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchen kenntnis, 
Fach wissen, Qualitäts anspruch, Innovations kraft und die Ressourcen unseres 
Experten netzwerks in 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauens-
volle Zusammen arbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und 
verstehen, umso gezielter können wir sie unter stützen.
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